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Die regelmäßigen Kassenrevisionen bei den Unter- 
. Aemtern.

Die Kabinets-Ordre vom 19. August 1823 (Ges. Samml. 
S. 169) bestimmt für die älteren Preußischen Provinzen, daß 
in Orten, an welchen sich mehr als eine Königliche Kasse be­
findet, die monatliche Kassen-Revision bei allen Kassen an ein 
und demselben Tage und zu derselben Stunde abgehalten wird, 
weil es vorgekommen war, daß sich zwei unredliche Kasten- 
Beamte verschiedener Verwaltungen gegenseitig ausgeholsen hat­
ten, sobald ihre Kassen revidirt wurden, wodurch ein Defect 
längere Zeit unentdeckt blieb. Es liegt auf der Hand, daß auch 
die Revisoren bei jenem Vorfall sich eine Schuld beizumcssen 
hatten, denn vor Erlaß jener Kabinetsordre war jede Kasten- 
revision eine unvermuthete; die gegenseitige Aushülse wäre nicht 
möglich gewesen, wem: die Revisoren den Bestimmungen über die 
Abhaltung von Kassenrevisionen nachgekommen wären.

Die Bezirks-Ober-Controleure als Kassen-Revisoren bei den 
Unter-Aemtern der indirekten Steuer-Verwaltung hatten nun­
mehr ihren übrigen Dienst nach den auf Grund jener Kabinets­
ordre mit den anderen Verwaltungen vereinbarten Kassenrevisi- 
onsterminen einzurichten.

Der sonstige Dienst des Ober-Controleurs bestand und besteht 
meistens in der unverhofften Kontrole der ihm unterstellten 
Beamten und Gewerbtreibenden, denen alsbald der regelmäßige 
Turnus seiner Revisionen auffallen mußte.

Wer Grenz-Aufsichts-Dienst gethan, weiß, wie schon der 
Pflichttreue Aufseher genau beachtet, an welchen Punkten und zu 
welcher Zeit er am häufigsten controlirt worden ist, wie viel 
mehr prägten sich nachlässige Beamte und unredliche Gewerb-

treibende den wegen Abhaltung der monatlichen Kassenrevisionen 
regelmäßigen Turnus ein, der vorzüglich in großen Bezirken 
nicht zu vermeiden war.

Trotz dieser Unzuträglichkeiten, die den Werth des ambulanten 
Dienstes außerordentlich beeinträchtigen, bestand jene Kabinets­
ordre lange in vollem Umfange, bis das Finanz-Ministerial- 
Rescript vom 9. August 1850 (Centr.-Bl. S. 146) direkt aus- 
sprach, daß durch die allmonatliche Abhaltung der Kassenrevisi­
onen an bestimmten Tagen zu bestimmten Stunden die Dienst­
thätigkeit des Ober-Controleurs eine Regelmäßigkeit erhält, 
welche den ihm untergeordneten Beamten zu Dienstvernachläs­
sigungen und dem steuerpflichtigen Publikum zu Steuervergehen 
leicht Anlaß geben kann, auch dem System der ambulanten Aus­
sicht entgegen ist.

Hierdurch wurde gleichzeitig den Provinzial-Steuer-Direktionen 
die Befugnis; ertheilt, nachzugeben, daß die kleineren Kassen der 
Verwaltung, wenn obige Nachtheile von den an wiederkehrenden 
bestimmten Tagen zu bewirkenden Revisionen zu besorgen wären, 
nicht gleichzeitig mit den anderen am Orte befindlichen Kassen 
revidirt werden brauchten.

Trotzdem viele Kassen der Unter-Aemter der indirecten 
Steuer-Verwaltung sicher als kleine zu bezeichnen, und fast 
überall obige Nachtheile sehr fühlbar sind, werden noch heute 
die Kassenrevisionen der meisten Unterämter kleineren Umfanges 
an bestimmten Terminen abgehalten.

Da nicht vorauszusetzen, daß sich die entscheidenden Vorge­
setzten motivirten Anträgen auf Abänderung des jetzigen Zu­
standes gegenüber ablehnend verhalten haben, so muß angenom­
men werden, daß zum Nachtheil des ambulanten Dienstes nur 
wenige dahin zielende Anträge gestellt worden sind.


